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Art. 1 Grundsätze

1 Der Security and PrivacyOfficer ist vomVorstand beauftragt, die Sicherheit und den
Datenschutzkonformität der Digitalen Infrastruktur sowie der Geschäftsprozesse
der Piratenpartei Schweiz sicherzustellen.

2 Der Security and Privacy Officer ist nicht zuständig für Belange der Kommissionen
und des Piratengerichts.

3 Der Security und Privacy Officer arbeitet mit der Arbeitsgruppe Digitale Infrastruk-
tur zusammen, gehört dieser jedoch nicht an.

4 Der Security and Privacy Officer kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Hilfspersonen
beiziehen.

5 Der Security and Privacy Officer ist in Sicherheitsfragen gegenüber den Arbeits-
gruppen weisungsbefugt.

6 Der Security and Privacy Officer berücksichtigt bei seinen Entscheidungen insbe-
sondere geltendes Recht, die erfordernisse der Sicherheit und des Betriebs sowie
den Stand der Technik.

7 Die Entscheidungen des Security and Privacy Officers können an den Vorstand wei-
tergezogen werden.

Art. 2 Aufgaben

1 Der Security and Privacy Officer berät den Vorstand, die Geschäftsleitung und die
Arbeitsgruppen in Fragen der Informationssicherheit und des Datenschutzes.

2 Der Security and Privacy Officer analysiert die Bedrohungslage und die Sicherheit
und berichtet dem Vorstand über Probleme, soweit diese nicht rasch gelöst werden
können.

3 Der Security and Privacy Officer untersucht sicherheitsrelevante Zwischenfälle.

4 Der Security and Privacy Officer verwaltet die Zugangsberechtigungen und stellt
sicher, dass nur autorisierte Personen Zugang haben.

5 Der Security and Privaciy Officer plant und implementiert Sicherheitsmassnahmen.

6 Der Security and Privacy Officer ergreift in Notfällen die nötigen Massnahmen zum
Schutz von Daten und Infrastruktur.


